


FESTSCHRIFT FüR EBERHARD MENZEL 





Recht im Dienst des Friedens 

Festschrift für Eberhard Menzel 

zum 65. Geburtstag am 21. Januar 1976 

Herausgegeben von 

Jost Delbrück, Knut Ipsen, Dietrich Rauschning 

DUNCKER & HUMBLOT / BEltLIN 



Alle Rechte, auch die des auszugswelsen Nachdrucks, der photomechanIschen 
wiedergabe und der tl"bersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten 

© 1975 Duncker & Humblot, Berlln 41 
Gedruckt 1975 bel Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlln 61 

Prlnted In Germany 

ISBN 3 428 03540 2 



Zueignung 

Diese Festschrift wird einem Juristen dargebracht, der sich als Ge-
lehrter und Universitätslehrer für das Recht im Spannungsfeld zwi-
schen staatlicher und internationaler Gesellschaft beispielhaft ein-
gesetzt, vielfältig und fruchtbar ausgewirkt und selbstlos verzehrt hat. 

Eberhard Menzels Weltoffenheit und Hingabe an seinen Beruf wur-
den schon in Erziehung und Ausbildung vorgeprägt: Er geht zunächst 
in der Schweiz zur Schule, wächst in einer preußischen Beamtenfamilie 
auf, besucht dann öfter England. Nach dem Studium in Tübingen, Ber-
lin und Frankfurt und dem Referendarexamen läßt ihn die Wissen-
schaft nicht frei: Neben dem Justizausbildungsdienst wirkt er bei 
Friedrich Giese in Frankfurt als Fakultätsassistent. Seinen internatio-
nalen Interessen gemäß arbeitet er dort vor allem über Grundsatz-
fragen des Völkerrechts. 1938 promoviert er in Frankfurt mit der 1940 
erschienenen Arbeit über die Englische Lehre vom Wesen der Völker-
rechtsnormen. In der gespannten Situation des Sommers 1939 besucht 
er den Kurs der Academie de Droit International in Den Haag. 

Als Jurist hat ihn seine nur kurze Zeit im Justizdienst 1939/40 mit 
geprägt; er ist richterlich in Wiesbaden und Frankfurt tätig. Von 1940 
an steht er als Soldat im Felde. 1943 kann er sich in Frankfurt habili-
tieren und wird dort zum Dozenten ernannt. Im Jahre 1946 kehrt er aus 
der Kriegsgefangenschaft heim. 

Seine fruchtbare Tätigkeit in der Wissenschaft und für sie entfaltet 
sich seit 1947 vor allem in Universitätsinstituten. Er tritt zunächst als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in die neugegründete Forschungsstelle 
für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht an der Universität 
Hamburg ein und wird bald ihr geschäftsführender Leiter. Aufbau und 
Arbeit jenes Instituts hat er wesentlich bestimmt. Die Aufgaben geistes-
wissenschaftlicher Institute, insbesondere auf dem Gebiet des Völker-
rechts und dem der Rechtsvergleichung, kennzeichnet Eberhard Menzel 
1953 mit einer dienenden Funktion: Sie haben durch Dokumentation 
des für den einzelnen nicht mehr zu übersehenden Materials die wissen-
schaftliche Bearbeitung, das Gewinnen neuer Erkenntnisse zu ermög-
lichen; sie haben ihr Material und ihre Forschungsergebnisse zu publi-
zieren, und sie haben schließlich als politische Aufgabe sich an den 
großen Auseinandersetzungen unserer Zeit zu beteiligen - nicht durch 
leidenschaftliche Parteinahrne, sondern durch das wissenschaftliche Auf-
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zeigen der zugrundeliegenden Problematik, durch die Verwertung aus-
ländischer Lösungsversuche und durch die Entwicklung von Lösungs-
vorschlägen. 

An der Hamburger Forschungsstelle und am Institut für Internatio-
nales Recht an der Universität Kiel, das er seit 1955 leitet, verwirklicht 
er die formulierten Ziele, wie die Publikationsreihen zeigen: In Ham-
burg entsteht das Verfassungsregister als Basis vergleichender Ver-
fassungslehre; in der Dokumenten-Reihe zeigt sich der Verbund mit 
den Schwesterinstituten in Kiel und Göttingen. Die Reihe über das 
Staatsangehörigkeitsrecht aller Länder erweist die weiterführende 
Kraft der Institutionalisierung, die zur Fortsetzung und Fortschreibung 
zwingt. Im Kieler Institut liegt der Schwerpunkt außer auf der Fort-
führung der Dokumentenreihe in der Anregung und Pflege weiterer 
Forschung, die in der monographischen Reihe die Öffentlichkeit sucht. 
Hinzu tritt die neue Reihe über ausländisches Parteienrecht mit Modell-
charakter. Die dienende Funktion des Instituts gelangt zum Ausdruck in 
der Publizierung der Bibliographien. Dem Jahrbuch für Internationales 
Recht gibt Eberhard Menzel ein neues Gesicht und neues Leben. 

Die Hamburger Forschungsstelle führt er auf kollegiale Weise, durch 
Arbeitsbesprechungen, in denen sich Mitglieder oft seiner Initiative, 
seinen Verwirklichungsvorschlägen und seinen Anregungen für die 
Aufgabenübernahme anschließen. Im Kieler Institut setzt er die Maß-
stäbe der Forschungstätigkeit und lebt diese Maßstäbe vor. Er stellt sich 
so überzeugend in den Dienst des Instituts, daß kein Mitarbeiter die 
eigene Tätigkeit als persönlichen Dienst, sondern ebenfalls als Erfül-
lung der Institutsaufgaben betrachtet. Er verlangt von sich ein Arbeits-
pensum, das für die Mitarbeiter unerreichbar ist, aber sie anspornt. Es 
liegt nicht in seiner Art zu loben, und dennoch ist erkennbar, daß er 
sich über die gelungene Leistung eines Mitarbeiters freut. Er vermag 
es nicht, Anteilnahme auszudrücken, und nur die ihm Nahestehenden 
merken, wie sehr er Anteil nimmt. Kompetenz, Achtung und Aner-
kennung, die ihm entgegengebracht werden, sind die Grundlagen seiner 
erfolgreichen Führung. Seine organisatorische Leistung, sein schwä-
bisches Haushalten und preußische Korrektheit sichern auch den ein-
drucksvollen äußeren Auf- und Ausbau seiner Institute. 

Als akademischer Lehrer bindet er das positive Recht in die historisch-
geistigen, weltoffen-internationalen und auch aktuell-politischen Be-
züge ein. Seine Allgemeine Staatslehre eröffnet dem jungen Juristen 
Züge des Staatsdenkens von Platon bis Hegel. Das Deutsche Staatsrecht 
erscheint vor dem Hintergrund dieser Staatslehre, greift in das auslän-
dische Verfassungsrecht über und ist stets angereichert mit konkreten 
Beispielen der Weimarer Zeit und der Gegenwart. Das Völkerrecht ent-
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wickelt er an den Richtpunkten der internationalen Friedensordnung und 
des Gewaltverbots. Im persönlichen Gespräch, auf der Exkursion und 
durch Beteiligung an wissenschaftlicher Arbeit am Institut weckt und 
pflegt er das Interesse der Studenten an einem weltoffen verstandenen 
öffentlichen Recht. Nicht nur von seinem Wirken an der Ausbildungs-
stätte des Auswärtigen Amtes, sondern gerade auch von seiner Lehre an 
den Universitäten her betrachten sich zahlreiche Angehörige des Aus-
wärtigen Amtes und Mitarbeiter internationaler Organisationen als zur 
Schar seiner Schüler gehörig. 

Sein akademisches Wirken gilt in seiner ganzen Amtszeit nicht nur 
den Studenten und der Wissenschaft, sondern auch der Erhaltung und 
Ordnung der wissenschaftlichen Institutionen der Universität, der 
Fakultät und dem Institut. Die maßvoll moderne Universitätsverfas-
sung Kiels gestaltet er in den sechziger Jahren wesentlich mit. Er ver-
teidigt die Stärke von Universität und Fakultät, um sie nicht zum 
Spielball der Tagespolitik werden zu lassen. Sein Rat und seine Unter-
stützung werden von einer Kette von Rektoren gesucht. Als er nach 
seiner Wahl zum Rektor durch Intrigen tief verletzt wird, bleibt er vor 
allem um die Position und das Wohl der Universität besorgt. Auch in 
der Fakultät als Mitglied und Dekan gibt er ein Beispiel vorbildlicher 
Amtsführung. 

Dem Rechtsgelehrten Eberhard Menzel verdankt die Wissenschaft 
viele Anregungen, fundierte Ausarbeitungen und weiterführende Ge-
danken. Seine grundsätzlichen Arbeiten zum Völkerrecht und zur Aus-
wärtigen Gewalt beginnen mit seiner Dissertation und setzen sich in 
seinem Referat auf der Staatsrechtslehrertagung 1953 über die Aus-
wärtige Gewalt der Bundesrepublik Deutschland, in den Kommen-
tierungen der völkerrechtlich bedeutsamen Artikel im Bonner Kom-
mentar und in anderen Arbeiten zum Verhältnis von Völkerrecht und 
Landesrecht fort. Präzise Aussage, systembildende Kraft und didak-
tische Beschränkung zeichnen sein Völkerrechtslehrbuch aus. 

Mit seinen wissenschaftlichen Publikationen stellt er sich vielfach den 
aktuellen Problemen und greift in einer Weise in die Diskussion ein, 
die seinem ganzen Wesen entspricht: Äußerst kritisch nach innen hin 
und schützend nach außen. Im Staatsrecht nimmt er zu Einzelfragen 
Stellung, so zur Aussagegenehmigung, zur Richtlinienkompetenz, zur 
Parteienfinanzierung, zur Finanzkontrolle und zu den Verfassungs-
problemen des Notstandsrechts. Hochschul- und Bildungsrecht ziehen 
ihn an und dementsprechend das Grundrecht auf Berufswahl. Das 
Gespür für kommende Rechtsfragen von entscheidendem Gewicht führt 
zu frühen Arbeiten und bedeutenden Beiträgen zum Recht des Fest-
landsockels und der Meeresnutzung; als Fachberater gehört er der deut-
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schen Prozeßvertretung im Festlandsockelstreit vor dem Internatio-
nalen Gerichtshof an. Er nimmt nach dem Kriegsende die Hoffnung 
auf Europa mit auf und begleitet die Bemühungen um die internatio-
nale Sicherung der Menschenrechte. Die Frage nach der Stellung 
Deutschlands, nach seinen Grenzen und den Möglichkeiten der Wieder-
vereinigung zieht sich durch viele Jahre wissenschaftlicher Arbeit, die 
indessen der Gefahr der frühen oder endlichen Illusion nicht aus-
weichen kann. Sie ist geprägt von der Suche nach einer wirklich be-
friedenden Lösung. Die deutsche Frage bleibt eingebettet in die Span-
nung zwischen den Weltmächten und ist so verbunden mit den Mög-
lichkeiten des Völkerrechts zur Konfliktlösung oder -begrenzung. Wenn 
auch die Beseitigung der Gewalt Eberhard Menzel als unrealistisch er-
scheint, so kann ihre Anwendung doch zurückgedrängt und mit Regeln 
des humanitären Rechts gebunden werden. Schon die kriegsrechtliche 
Textsammlung von 1940 diente diesem Ziel. Seine Publikationen zur 
Rüstungskontrolle, zum Verbot der Anwendung von Atomwaffen und 
zur Friedenssicherung im Bündnis gehen gerade von der Gefahr des 
Konflikts, ihren Ursachen und Erscheinungsformen aus und suchen in 
realistischer Bescheidung die friedenssichernde Funktion des Völker-
rechts zur Wirkung zu bringen. Gerade dieses Bemühen hat ihm die 
Achtung der internationalen Wissenschaft eingetragen. 

Werk und Wirken Eberhard Menzels umspannen viele Bereiche 
unserer Wissenschaft. Sie sind zunehmend gekennzeichnet durch das 
Bemühen um die befriedende Funktion des Rechts, um das Recht im 
Dienste des Friedens. Vielfältig wie die Bereiche seiner wissenschaft-
lichen Arbeit sind auch die in dieser Festschrift behandelten Themen, 
die sein Bemühen aufnehmen. Mit ihren Beiträgen bringen Kollegen 
und Schüler Eberhard Menzel ihre besondere Achtung und ihre Ver-
bundenheit zum Ausdruck. Im Namen aller Beteiligten wird sie dem 
Jubilar mit den besten Wünschen dargebracht. 

Jost Delbrück Knut Ipsen Dietrich RaUSchning 
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Juristische Auslegungslehren und wissenschaftliche Methodikl 

Von Ekkehard Stein 

1. 

Als Franz Josef Strauß wenige Jahre nach seinem Rücktritt im Ge-
folge der Spiegel-Affäre die Rückkehr in ein Ministeramt vorbereitete, 
untersuchte Eberhard Menzel die Frage, ob der Bundespräsident bei 
einem entsprechenden Vorschlag des Bundeskanzlers zu seiner Ernen-
nung verpflichtet wäre2• Der Aufsatz zeichnet sich durch die Offenle-
gung der Methodik aus, mit der das Ergebnis gewonnen wird. Menzel 
wendet zunächst die "traditionellen Auslegungsmethoden" im Sinne 
jener "schon von Savigny aufgezeigten vier Grundtypen juristischer 
Interpretationsmöglichkeiten" an: "die grammatische (Wort-), die lo-
gisch-systematische, die genetisch-historische und die teleologische Aus-
legungsmethode"3. Dabei erkennt er, daß letztere Methode in eine peti-
tio principii umschlagen kann, wenn der Zweck der Norm wie in dem 
untersuchten Fall gerade umstritten ist4 • Insgesamt ergeben die tradi-
tionellen Auslegungsmethoden hier wie in vielen anderen Fällen zwar 
wichtige Lösungshilfen, aber keine zweifelsfreie Klärung der Streit-
frage. Menzel versucht daher ihre Beantwortung auf einem anderen 
methodischen Weg: durch Prüfung der Parallelfälle der Ernennung von 
Bundesrichtern, Bundesbeamten, Offizieren und Unteroffizieren und 
durch Gegenüberstellung der allgemeinen Funktionen des Bundespräsi-
denten und des Bundeskanzlers. So wird mit großer argumentativer 
Sorgfalt eine differenzierte, auf die je spezifischen Funktionen von 
Bundespräsident und Bundeskanzler abgestimmte Lösung erarbeitet. 
Methodisch bemerkenswert ist, daß Menzel seinen Weg deutlich von 
der logisch-systematischen Methode im engeren Sinne abgrenzt, obwohl 
er sieht, daß man ihn ihr zurechnen könnte, "wenn man diesen Begriff 
stark ausweitet"5. In dieser Abgrenzung zeigt sich, wie klar Menzel den 

1 Dieser Beitrag wurde wesentlich beeinflußt durch Anregungen und Kri-
tik von Frau Fridel Eckhold-Schmidt. Ihr schulde ich daher meinen beson-
deren Dank. 

2 Ermessensfreiheit des Bundespräsidenten bei der Ernennung der Bun-
desminister?, DÖV 1965, S. 581 ff. 

3 Ebd., S. 582. 
4 Ebd., S. 584. 
5 Ebd., S. 585. 

I" 
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Unterschied sieht zwischen der Aufdeckung einer der Verfassung im-
manenten Systematik und systematischen Erwägungen des Interpreten, 
mögen sie auch noch so eng an die Verfassung anknüpfen. 

Zu der hier von Menzel behandelten Frage nimmt auch Konrad 
Hesse verhältnismäßig ausführlich Stellung6• Wenn gerade er aus der 
Fülle der Autoren genannt wird, die sich hiermit befaßt haben, ge-
schieht es wieder wegen der Offenlegung seiner Methodik7• Hesse 
kommt mit einer stark gegensätzlichen Methode zu einem fast genau 
entgegengesetzten Ergebnis wie Menzel, wobei man sich allerdings 
davor hüten muß, einen engen Zusammenhang zwischen der Gegen-
sätzlichkeit der Methoden beider Autoren und der ihrer Ergebnisse 
anzunehmen. Die traditionellen Auslegungsmethoden bezeichnet Hesse 
insgesamt als fragwürdig, weil "in allen Fällen der Verfassungsinter-
pretation" "die Verfassung oder der Verfassungsgeber in Wahrheit 
noch nicht entschieden", sondern nur mehr oder weniger zahlreiche 
unvollständige Anhaltspunkte für die Entscheidung gegeben hätten8• 

Gleichwohl meint Hesse, daß die Verfassungsinterpretation ihre Gren-
zen dort finde, "wo keine verbindliche Setzung der Verfassung vorhan-
den ist"9. Um die "verbindliche Setzung der Verfassung" zu ermitteln, 
wenn die Verfassung "in Wahrheit noch nicht entschieden" hat, be-
dient sich Hesse der Topik im Sinne Viehwegs10, die er mit Hilfe von 
fünf besonderen verfassungsrechtlichen Topoi für die speziellen Zwecke 
der Verfassungsinterpretation aufbereitetll. Die Topoi sind der "Maß-
stab integrierender Wirkung", das "Prinzip der Einheit der Verfas-
sung", das "Prinzip praktischer Konkordanz", der "Maßstab funktio-
neller Richtigkeit" und die "normative Kraft der Verfassung". Die 
Kluft zwischen der Orientierung am zu interpretierenden Text, der in 
der Wahl des Wortes "Verfassungsinterpretation" zum Ausdruck 
kommt, und der Orientierung am zu entscheidenden Sachproblem, 
welche für die gerade nicht textbezogene Topik charakteristisch ist, 
überbrückt Hesse mit Esser1! unter Berufung auf Gadamer13 : Da jedes 

• Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 7. 
Auflage 1974, S. 258 f. 

7 Ebd., S. 20 ff. 
8 Ebd., S. 23. 
G Ebd., S. 30. 
10 Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 3. Auflage 1965, besonders 

S. 53 ff. 
11 Hesse, S. 27 ff. Hiergegen wendet Peter Schwerdtner (Rechtswissen-

schaft und kritischer Rationalismus, Rechtstheorie 1971, S. 66 ff., 224 ff.) ein, 
der Rechtsanwender könne schwerlich an etwas gebunden sein, was er selbst 
bestimme (S. 79); Hesse überschätze damit die Eingrenzungsmöglichkeit durch 
die Problembezogenheit des Denkens: "Wenn der Interpret das Problem be-
stimmt, bestimmt er auch die Topoi" (S. 80). 

12 Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 
2. Auflage 1972, S. 136 ff. 
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Verstehen eines Textes ein Vorverständnis des Interpreten voraussetze 
und sich nicht von dem jeweils zu lösenden konkreten Problem ablösen 
lasse, sei jede Verfassungsinterpretation notwendig problembezogen14• 

11. 

Die Arbeiten Menzels und Hesses stehen hier als Beispiele für den 
Stand der methodischen Reflexion der sich als Wissenschaft verstehen-
den Lehre vom Verfassungsrecht. Sie können nicht beanspruchen, re-
präsentativ auch nur für die wichtigsten methodischen Strömungen auf 
diesem Gebiet zu sein, zeigen aber doch einerseits die Gegensätzlichkeit 
der Standpunkte, deren Ansprüche auf wissenschaftliche Richtigkeit 
sich gegenseitig ausschließen, andererseits zwei allerdings weniger 
offen zutage tretende Gemeinsamkeiten, auf die sogleich näher einzu-
gehen ist. In beiderlei Hinsicht unterscheidet sich die Methodendiskus-
sion im besonderen Bereich des Verfassungsrechts nicht grundsätzlich 
von der allgemeinen Diskussion der juristischen Methodik. 

Auffällig ist zunächst die weitgehende Gleichsetzung der Entschei-
dung von verfassungsrechtlichen Streitigkeiten mit "Verfassungsinter-
pretation" (wie in der allgemeinen Diskussion die Gleichsetzung der 
Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten mit einer "Auslegung" des 
Rechts). Dies überrascht besonders, wenn ein Autor wie Hesse zunächst 
betont, es gehe um die Entscheidung von Fällen, "die Verfassung oder 
Verfassungsgeber in Wahrheit noch nicht entschieden" hätten. Ein 
Nicht jurist käme schwerlich auf den Gedanken, die Lösung trotzdem 
durch ein "Verstehen der Verfassung" zu suchen, und würde, wenn 
hierauf gleichwohl ein Ergebnis gestützt wird, den Juristen Goethe15 

zitieren: 
"Im Auslegen seid frisch und munter! 
Legt ihr's nicht aus, so legt was unter." 

In der Jurisprudenz jedoch steht gerade in den letzten beiden Jahr-
zehnten die Hermeneutik wieder ganz im Mittelpunkt, und es gehört 
schon fast zum guten Ton, in einer methodischen Arbeit auch Gadamer 
zu zitieren. 

Noch allgemeiner, im Grunde aber noch auffälliger, ist der Konsens 
über die Gleichsetzung der Frage nach den Auslegungsmethoden mit 
der Frage nach den Methoden der wissenschaftlichen Erforschung des 
Rechts. Es liegt mir fern, hier auf die zur Genüge diskutierte Frage 

13 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philo-
sophischen Hermeneutik, 2. Auflage 1965, vor allem S. 307 ff. 

14 Hesse, S. 25 f. 
lG Zahme Xenien, 1823, 2. Buch. 


